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1 Doppelte  Haushaltsführung:  „Eigener  Hausstand“  bei  Alleinstehenden

Unterhält ein Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen in der Nähe seines Beschäftigungsortes eine zusätz liche
Wohnung, können damit zusammenhängende Aufwendungen als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Berücksichtigungsfähig sind insbesondere Fahrtkosten (Entfernungspauschale) für eine (Familien-)Heim-
fahrt wöchentlich, Verpflegungsmehraufwendungen für die ersten 3 Monate sowie die Kosten für die Zweit -
wohnung.6

Eine Voraussetzung für die Anerkennung der doppelten Haushaltsführung ist, dass der Arbeitnehmer wei-
terhin einen „eigenen Hausstand“ an seinem Hauptwohnsitz unterhält. Dies ist bei Verheirateten regelmäßig
der Fall, wenn die Familie am Hauptwohnsitz wohnen bleibt.

Dagegen kommt es bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer, der z. B. im Haus der Eltern wohnt, nach einem
neueren Urteil des Bundesfinanzhofs7 auf die Gesamtwürdigung aller Umstände an. Entscheidend ist dabei

1 Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst
Verspätungszuschläge entstehen können.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat bzw. das 2. Kalendervierteljahr 2012.

4 Soweit der 15. 8. ein Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, verschiebt
sich die Fälligkeit auf den 16. 8.

5 Vierteljahreszahler, Halbjahres- und Jahreszahler (siehe § 28
Abs. 1 und 2 GrStG).

6 Siehe R 9.11 LStR, H 9.11 LStH.

7 Vom 28. März 2012 VI R 87/10.
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insbesondere, ob unter Berücksichtigung der Einrichtung, der Ausstattung und der Größe der Wohnung
 davon ausgegangen werden kann, dass der Alleinstehende nicht nur in die elterliche Wohnung eingegliedert
ist, sondern einen eigenen Haushalt in einer abgeschlossenen Wohnung führt. Auch persönliche Umstände
wie Alter und Personenstand sind zu berücksichtigen. Hat z. B. der Alleinstehende bereits früher einen eige-
nen Hausstand unterhalten und ist nach der Scheidung vom Ehepartner in das Elternhaus gezogen, kann
dies dafür sprechen, dass er den eigenen Hausstand im Haus seiner Eltern weiterführt.

Liegt unter Berücksichtigung dieser Umstände eine doppelte Haushaltsführung vor, kann die steuerliche
 Anerkennung jedenfalls nicht allein deswegen versagt werden, weil der Arbeitnehmer die Wohnung im
 Eltern haus unentgeltlich nutzt. Wie der Bundesfinanzhof bestätigt hat, ist die finanzielle Beteiligung des
 Arbeitnehmers bzw. die Zahlung einer Miete an Eltern oder Angehörige lediglich ein Indiz, aber keine zwin-
gende Voraussetzung für das Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung.

2 Aufwendungen  für  die  Sanierung  eines  selbstgenutzten  Wohngebäudes  als  
außer gewöhnliche  Belastung

Nach § 33 Abs. 1 EStG können Aufwendungen des privaten Lebensbereichs – nach Abzug einer zumutbaren
Belastung – steuerlich geltend gemacht werden, wenn sie zwangsläufig entstehen und eine außergewöhnliche
Belastung darstellen. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Kosten mit einem unabwendbaren Ereignis
im Zusammenhang stehen. Berücksichtigungsfähig sind danach z. B. Krankheitskosten oder die Behebung
von Schäden bzw. der Ersatz von privaten Gegenständen aufgrund von Brand, Hochwasser etc. Soweit diese
Kosten nicht von einer Versicherung oder einem Dritten übernommen werden, können sie grundsätzlich im
Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen angesetzt werden.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt in drei Urteilen dazu Stellung genommen, ob und inwieweit Aufwendungen
für die Sanierung eines selbstgenutzten Wohngebäudes nach § 33 EStG anerkannt werden können. Folgende
Fälle hatte der Bundesfinanzhof zu beurteilen:

• Ein aus Asbestzementplatten bestehendes Dach eines Reihenhauses wurde durch ein Ziegeldach ersetzt.8

• Zur Entfernung asbest- bzw. formaldehydhaltiger Platten wurde die Außenfassade eines Fertighauses
 ausgebaut und entsorgt sowie eine neue Dämmung und Fassade eingebaut.9

• Eine Eigentumswohnanlage wurde aufgrund eines Befalls von Hausschwamm umfassend saniert.10

Das Gericht hat in allen drei Fällen klargestellt, dass eine Berücksichtigung der Aufwendungen möglich ist,
wenn insbesondere folgende Voraussetzungen vorliegen:

• Der Grund der Sanierung darf weder beim Erwerb des Gebäudes erkennbar gewesen noch vom Grund-
stückseigentümer verschuldet sein. Die Behebung sog. versteckter Baumängel im Anschluss an den Kauf
einer Wohnung ist nicht „begünstigt“.

• Soweit die Zwangsläufigkeit mit einer konkreten Gesundheitsgefährdung durch die Belastung des Ge -
bäudes begründet wird, ist dies ggf. durch ein unabhängiges Gutachten nachzuweisen. Das subjektive
Empfinden, wie z. B. bei einer Geruchsbelästigung, reicht nicht aus, um die Notwendigkeit einer (Bau-)
Maßnahme darzulegen.

• Eventuelle Ersatzansprüche gegen Dritte müssen grundsätzlich verfolgt werden.

• Schließlich muss sichergestellt sein, dass in den Sanierungskosten keine wertsteigernden Aufwendungen
enthalten sind. Ein sich aus der Erneuerung ergebender Vorteil („Neu für Alt“) ist bei Ermittlung des
berücksichtigungsfähigen Betrages dagegenzurechnen.

Der Bundesfinanzhof hat auch klargestellt, dass die neue gesetzliche Regelung – z. B. das Erfordernis der
 Einholung eines amtsärztlichen Gutachtens vor Beginn der Maßnahme (§ 64 EStDV) – nicht für den Fall des
Umbaus eines Hauses oder der Umgestaltung eines Wohnumfeldes gilt.

3 Regelmäßige  Arbeitsstätte  und  Übernachtungskosten  bei  LKW-Fahrern

Nach der neueren Rechtsprechung11 ist die regelmäßige Arbeitsstätte eines Arbeitnehmers definiert als
„ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist und
die er nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also fortdauernd und immer wieder
aufsucht“. Diese Voraussetzung ist bei einem (z. B. im Ausland gelegenen) LKW-Wechselplatz nicht erfüllt,
wenn es sich hierbei nicht um eine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers handelt. Der LKW selbst
kommt ebenfalls nicht als regelmäßige Arbeitsstätte in Betracht, weil er keine ortsfeste Einrichtung ist.12 Das

8 BFH-Urteil vom 29. März 2012 VI R 47/10.

9 BFH-Urteil vom 29. März 2012 VI R 21/11.

10 BFH-Urteil vom 29. März 2012 VI R 70/10.

11 Vgl. BFH-Urteil vom 22. September 2010 VI R 54/09 (BStBl
2011 II S. 354).

12 Vgl. dazu BFH-Urteil vom 28. März 2012 VI R 48/11.
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13 H 9.5 „Pauschale Kilometersätze“ LStH.

14 Siehe BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2011 – IV C 5 – S 2353/
08/10006 (BStBl 2011 I S. 1259).

15 Urteil vom 7. November 2007 II R 28/06 (BStBl 2008 II S. 258).

16 § 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG.

17 § 15 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 ErbStG (Steuerklasse III).

18 Siehe Art. 11 Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BGBl
2011 I S. 2592) sowie im Einzelnen dazu auch gleichlautende Län-
der erlasse vom 14. März 2012 (BStBl 2012 I S. 331), Tz. 2.6 und 6.

19 Urteil vom 15. März 2012 III R 58/08.

bedeutet, dass in diesen Fällen LKW-Fahrer die Fahrtkosten zum LKW-Wechselplatz nicht mit der Entfer-
nungspauschale, sondern mit den tatsächlichen Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen als Werbungs -
kosten geltend machen können; bei Benutzung eines PKW können die Fahrtkosten pauschal mit 0,30 Euro
pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden.13

Aufwendungen für Übernachtungen, die durch Auswärtstätigkeiten veranlasst sind, können mit den
tatsächlich entstandenen Kosten als Werbungskosten abgezogen werden. Der Ansatz der (Auslands-)Über-
nachtungspauschalen14 kommt bei LKW-Fahrern, die im LKW übernachten, nicht in Betracht, weil sie zu
 einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen würden. Liegt kein Einzelnachweis der Aufwendun-
gen z. B. für Dusche, Toilette und Reinigung der Schlafgelegenheit vor, können die Aufwendungen geschätzt
werden. Im Streitfall wurden arbeitstäglich Übernachtungskosten in Höhe von 5 Euro geltend gemacht, die
der Bundesfinanzhof nicht beanstandete.

4 Schenkungsteuer  bei  Zuwendungen  von  Kapitalgesellschaften

Grundsätzlich werden Zuwendungen unter Lebenden, die unentgeltlich erfolgen und durch die der Be-
schenkte bereichert wird, als sog. freigebige Zuwendungen von der Schenkungsteuerpflicht erfasst. Die
 Besteuerung erfolgt in Abhängigkeit vom persönlichen Verhältnis des Beschenkten zum Schenker und der
Höhe der Zuwendung. Ehegatten, Lebenspartner und nahe Verwandte erhalten höhere Freibeträge und
 unterliegen einem günstigeren Steuertarif (siehe §§ 16 und 19 ErbStG).

Zuwendungen können auch dann steuerpflichtig sein, wenn der Schenker an einer Kapitalgesellschaft be -
teiligt ist und die Zuwendung über die Gesellschaft erbracht wird. Dies können überhöhte Vergütungen,
 verbilligte Waren bzw. Dienstleistungen oder andere unentgeltliche Zuwendungen sein, die als verdeckte
Gewinnausschüttungen (z. B. an Angehörige) zu beurteilen sind. Der Bundesfinanzhof 15 hatte entschieden,
dass in diesem Fall schenkungsteuerlich eine Zuwendung der Kapitalgesellschaft an die nahestehende
 Person vorliegt.

Beispiel:

G ist Gesellschafter einer GmbH. Seine Tochter erhält im Rahmen einer Tätigkeit für die GmbH eine überhöhte Vergütung
 (verdeckte Gewinnausschüttung) in Höhe von 100.000 i.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs würde das Verhältnis der Tochter zur Kapitalgesellschaft zugrunde gelegt. Dem -
zufolge würde sich eine Schenkungsteuer von (100.000 i � 20.000 i Freibetrag16 =) 80.000 i � 30 % Steuersatz17 = 24.000 i
 ergeben.

Für Zuwendungen nach dem 13. Dezember 2011 hat der Gesetzgeber die Regelung getroffen, dass für die
Besteuerung einer Schenkung durch eine Kapitalgesellschaft das persönliche Verhältnis des Beschenkten zu
der beteiligten natürlichen Person (Gesellschafter) maßgebend ist (siehe § 15 Abs. 4 ErbStG).18 Das würde
im Beispielsfall bedeuten, dass – ohne Berücksichtigung von Vorschenkungen – bereits der höhere Freibetrag
von 400.000 Euro für Kinder dazu führt, dass keine Schenkungsteuer entsteht.

5 Auslandsaufenthalte  volljähriger  Kinder  als  Berufsausbildung

Kindergeld und steuerliche Kindervergünstigungen kommen bei volljährigen Kindern nur dann in Betracht,
wenn das Kind bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Diese sind z. B. gegeben, wenn sich das Kind in einer
 Berufsausbildung befindet. Bei Auslandsaufenthalten, die praktisch immer auch dem Erwerb von Sprach-
kenntnissen dienen, stellt sich häufig die Frage, ob es sich dabei schon um eine Ausbildung in diesem Sinne
handelt. Mit dieser Frage hat sich der Bundesfinanzhof 19 beschäftigt.

Danach sind reine Sprachaufenthalte im Rahmen eines Au-pair-Aufenthalts grundsätzlich nicht als Berufs-
ausbildung  anzusehen. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Aufenthalt von einem durchschnittlich mindestens
10 Wochen stunden umfassenden theoretisch-systematischen Sprachunterricht begleitet wird. Erfüllt der
 Sprach unterricht diese Voraussetzung nicht während des gesamten Auslandsaufenthalts, kann ggf. eine
 Berufs ausbildung in einzelnen Monaten angenommen werden, in denen die Grenze von 10 Wochenstunden
aber erheblich überschritten sein muss (z. B. durch Blockunterricht). Kindergeld bzw. Kindervergünstigun-
gen würden dann für diese Monate anteilig in Betracht kommen.

Weniger als 10 Wochenstunden formalen Unterricht lässt der Bundesfinanzhof im Einzelfall dann genügen,
wenn der Unterricht eine über das übliche Maß hinausgehende Vor- und Nachbereitung erfordert; dies ist
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z. B. denkbar bei fachlich orientiertem Sprachunterricht oder bei vorzubereitenden Vorträgen in der Fremd-
sprache. Von einer Prüfung des zeitlichen Umfangs von Sprachunterricht kann nur dann ganz abgesehen
werden, wenn der jeweilige Auslandsaufenthalt von einer Ausbildungs- oder Prüfungsordnung zwingend
vorausgesetzt wird oder der Vorbereitung auf einen für ein Studium oder eine sonstige Ausbildung erforder-
lichen Fremdsprachentest (z. B. TOEFL oder IELTS) dient.

6 Opfergrenze  bei  Unterhaltsleistungen  von  Selbständigen

Unterhaltsleistungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person können bis zum Höchstbetrag von
8.004 Euro pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden. Eigene
Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person werden auf den Höchstbetrag angerechnet, soweit sie
624 Euro im Kalenderjahr übersteigen.20

Die Höhe der abziehbaren Unterhaltsleistungen hängt aber auch davon ab, inwieweit die finanziellen Mittel
des Unterhaltsleistenden überhaupt ausreichen, um entsprechende Zahlungen erbringen zu können. Diese
sog. Opfergrenze wird mit einem Prozentsatz des verfügbaren Nettoeinkommens ermittelt. Der Prozentsatz
beträgt 1 % je volle 500 Euro des Nettoeinkommens (höchstens 50 %); er wird gekürzt um je 5 % für den
Ehegatten und jedes „steuerliche“ Kind des Unterhaltspflichtigen (höchstens um 25 %).21

Beispiel:

Der verheiratete Gewerbetreibende A unterstützt seinen allein lebenden, mittellosen Vater.

Höchstbetrag für Unterhaltsleistungen 8.004 i

Ermittlung des Nettoeinkommens des A:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 30.000 i

Verlust aus Vermietung und Verpachtung � 5.000 i

Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge � 6.000 i

Steuerzahlungen � 4.000 i

verfügbares Nettoeinkommen für die Berechnung der Opfergrenze 15.000 i

Berechnung der Opfergrenze: 1 % je volle 500 i 30 %

Kürzung Ehefrau 5 %

15.000 i � 25 % =  3.750 I

A kann Unterhaltsleistungen bis höchstens 3.750 €als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG geltend machen.

Der Bundesfinanzhof 22 hat nun klargestellt, dass für die Ermittlung der Opfergrenze bei Selbständigen nicht
nur auf die Einkünfte des zu beurteilenden Kalenderjahres abzustellen ist, sondern dass in die Berechnung
auch die Einkünfte der beiden vorangegangenen Kalenderjahre einzubeziehen sind. Bei Ermittlung der
 Opfergrenze von Selbständigen z. B. für Unterhaltszahlungen im Jahr 2012 wären somit die Einkünfte der
Jahre 2010 bis 2012 zugrunde zu legen.

7 Erlass  von  Grundsteuer  bei  wesentlicher  Ertragsminderung  nicht  verfassungswidrig

Bei bebauten Grundstücken wird die Grundsteuer teilweise erlassen, wenn der „normale Rohertrag“ gemin-
dert ist. Dies kann bei vermieteten Grundstücken bzw. Gebäuden auch der Fall sein, wenn die Mietnachfrage
aufgrund der allgemeinen schwierigen Wirtschaftslage zurückgeht.23

Bis Ende 2007 lag die Voraussetzung einer „wesentlichen“ Minderung des Rohertrags bereits vor, wenn die
tatsächlich erzielte Miete um mehr als 20 % unter der normalen Jahresrohmiete (Sollmiete) lag.

Seit 2008 kommt ein Grundsteuer-Erlass überhaupt erst ab einer Ertragsminderung von über 50 % in Be-
tracht (§ 33 Abs. 1 Grundsteuergesetz).24 Die Gesetzesänderung wurde erst Ende 2008 verkündet, trat aber
rückwirkend bereits mit Wirkung ab Beginn des Jahres 2008 in Kraft.

Der Bundesfinanzhof 25 hat jetzt entschieden, dass die z. T. verschärfende Neuregelung nicht verfassungs -
widrig ist. Auch eine Anwendung des neuen Rechts bereits auf das Jahr 2008 ist nach Auffassung des
 Gerichts zulässig.

20 Näheres vgl. § 33a Abs. 1 und 3 EStG sowie R 33a.1 EStR und
H 33a.1 EStH.

21 Vgl. dazu ausführlich BMF-Schreiben vom 7. Juni 2010 – IV C 4 –
S 2285/07/0006 (BStBl 2010 I S. 582), Rz. 9 bis 12.

22 Urteil vom 28. März 2012 VI R 31/11.

23 Besonderheiten gelten bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft und bei eigengewerblich genutzten Grundstücken.

24 Siehe im Einzelnen auch Informationsbrief März 2012 Nr. 4.

25 Urteil vom 18. April 2012 II R 36/10.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[Druck_Gieseking]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        17.007870
        17.007870
        17.007870
        17.007870
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [4053.544 3245.669]
>> setpagedevice


